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Die BAGSO-Nachrichten erscheinen viermal jährlich mit einem 
Umfang von derzeit 52 Seiten in einer Auflage von mindestens 
10.000 Exemplaren. Jede Ausgabe behandelt ein aktuelles Leitthema. 
Viele weitere Beiträge gibt es zu Themen von Gesundheit bis hin 
zum Internet. Berichtet wird über Projekte, Wettbewerbe, Veran-
staltungen und Aktuelles aus Wissenschaft und Politik.

Wir über uns

Unter dem Dach der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-
Organisationen e.V. (BAGSO) haben sich über 100 bundesweit 
aktive Verbände und Initiativen zusammengeschlossen. Über ihre 
Mitgliedsverbände vertritt die BAGSO als Lobby der Älteren etwa 
13 Millionen ältere Menschen in Deutschland. 

Zielgruppen

Die BAGSO-Nachrichten werden bundesweit von ehrenamtlich 
und hauptamtlich Aktiven in den BAGSO-Verbänden und weiteren 
Multiplikatoren in der Seniorenarbeit und Seniorenpolitik gelesen. 
Zudem ist sie Informationsquelle und Impulsgeber für Journalisten 
und Redakteure, Wissenschaftler und Bildungseinrichtungen, Ver-
treter aus Wirtschaft und Politik.
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Unterstützen 
Sie die Charta!
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Älter werden –
beweglich bleiben

Informieren Sie sich über die Charta bei der Leitstelle Altenpflege im Deutschen Zentrum für Altersfragen,
Telefon (030) 26 0740 90 oder auf www.pflege-charta.de und www.bmfsfj.de

Alle Menschen haben das Rechtauf würdevolle Hilfe und Pflege.

Die Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen.Die Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen macht deutlich, welche Rechte diese betroffenen Menschen
und ihre Angehörigen haben und wie würdevolle Pflege konkret gestaltet werden kann. Die Rechte werden kompakt
gebündelt und verständlich für die konkrete Situation hilfe- und pflegebedürftiger Menschen ausformuliert. 

Ludwig Prass –
mit 89 täglich 
auf die Matte

wissensdurstig.de, 
die neue BAGSO-
Veranstaltungs-
datenbank

w   ssensdurstig.de
Die Bildungsdatenbank 55+
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Mitgestalten und Mitentscheiden

Die Lyrikerin Eva Strittmatter

9. DeutscherSeniorentag 2009
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DIE AUSSTELLUNGFÜR DIE 50PLUS GENERATIONENGespräche  Informationen  Neue ProdukteAuf der SenNova werden Produkte und 
Dienstleistungen präsentiert, die sich durch 
ein besonderes Maß an Qualität, Komfort 
und Serviceleistungen auszeichnen. Zusätzlich 
geben die Stände der BAGSO-Organisationen 
und weiterer Verbände einen Überblick über 
die vielfältigen Formen und Möglichkeiten des 
Engagements.

Unsere thematischen Schwerpunkte setzen auf
der SenNova-Bühne jeden Tag neue Akzente:08. JUNI 2009Engagement: gemeinsam – stark – erfahren09. JUNI 2009Wohnen: sicher – komfortabel – individuell10. JUNI 2009Gesundheit: informiert – aktiv – bewusstAuch Bundesregierung, Landesregierung und 

die Stadt Leipzig präsentieren ihre Senioren-
politik und Seniorenarbeit. 

9. Deutscher Seniorentag 2009„Alter leben – Verantwortung übernehmen“
Schirmherrin: Bundeskanzlerin Angela Merkel

8. – 10. Juni 2009
Congress Centrum Leipzig 

Kongress mit Ausstellung

 VERANSTALTUNGSORT Congress Center Leipzig Messe-Allee 1 04356 Leipzig www.ccl-leipzig.de

 ÖFFNUNGSZEITEN
 08.06.2009 9:00 – 18:00 Uhr
 09.06.2009 9:00 – 18:00 Uhr
 10.06.2009 9:00 – 17:00 Uhr INFORMATIONEN ZUR VERANSTALTUNG

 Bundesarbeitsgemeinschaft der 
 Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO) Bundesgeschäftsstelle Bonngasse 10, 53111 Bonn Tel.: 0228 / 24 99 93 0 Fax: 0228 / 24 99 93 20 E-Mail: dst@bagso.de  www.bagso.de
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Veranstaltung gefördert von

In Kooperation mit
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Engagiert in der 2. Heimat

BAGSO-Fachtagung in Leipzig

2. Auflage erschienen

Vorankündigung 9. Deutscher Seniorentag

ISSN 1430-6204 Nachrichten 
02/2009

9. DEUTSCHER SENIORENTAG 2009

„ALTER LEBEN –  VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN“

Kongress mit Ausstellung

8. – 10. Juni 2009Congress Center Leipzig 

PROGRAMM
Schirmherrin: Bundeskanzlerin Angela Merkel

Programmerschienen!

Megatrend Gesundheit

FaltenReich –Ausstellung im 
GRASSI Museum

Erfahrung zählt

Das Magazin der Bundesarbeitsgemeinschaft 

der Senioren-OrganisationenISSN 1430-6204

Ältere aktiv für

den Klimaschutz

Festschrift 20 Jahre BAGSO
20 Jahre Senioren-

politik

Nachrichten 
01/2009

Marieluise Kluge-Steudel 

Roswitha Verhülsdonk

Walter Link
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FORMATE   PREISE

1/1 Seite (210 mm x 280 mm) 
Platzierung im Anschnitt

1.850,00 €

1/2 Seite quer (183 mm x 123 mm) 
Platzierung im Satzspiegel

1.125,00 €

1/3 Seite hoch (58 mm x 246,5 mm)
Platzierung im Satzspiegel

855,00 €

1/3 Seite quer (183 mm x 82 mm)
Platzierung im Satzspiegel

855,00 €

Logoplatzierung Impressum 765,00 €

Rubrikanzeige Messen / Veranstaltungen ab 150,00 €

1/3
hoch

1/3 quer
1/2

1/1

ANZEIGENFORMATE & PREISE

Platzierungszuschläge
•	 Mitte (mind. 4 Seiten, herausnehmbar) zzgl. 35 %
•	 Umschlagsseite 4 zzgl. 35 %
•	 Umschlagsseite 2 / Umschlagsseite 3 zzgl. 20 %

Beileger, Beikleber & Einhefter
Beileger bis 25g pro Tsd. Exemplare 72 €
Weitere Preise auf Anfrage.

Rabatt für Dauerinserenten
•	  5 % bei 2 Schaltungen
•	 10 % bei 3 Schaltungen
•	 15 % bei 4 Schaltungen

1 2 3 4

1

2

3

4
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ALLGEMEINE ANGABEN

Bei Farbanzeigen mit verbindlichem Farbandruck, ansonsten keine Gewähr für die Farbwiedergabe.
Platzierungswünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Zusagen sind unverbindlich.

Bei farbigen Anzeigen berechtigen geringfügige Abweichungen im Farbton nicht zu Ersatzansprüchen
oder Preisnachlässen.

Zahlungsbedingungen: 14 Tage nach Rechnungserhalt ohne jeden Abzug.

Erscheinungsweise: 	 Vierteljährlich

Anzeigenschluss: 	 Jeweils 4 Wochen vor dem Erscheinungstermin

Druckunterlagenschluss: 	 Jeweils 14 Tage vor dem Erscheinungstermin

Auflage je Ausgabe: 	 Mindestens 10.000 Exemplare

Druckverfahren/Verarbeitung: 	 Bogen-Offset, 60er Raster/Rückendrahtheftung

Heftformat: 	 210 mm x 280 mm (Breite x Höhe)

Satzspiegel: 	 183 mm x 246,5 mm (Breite x Höhe)

Spaltenbreite Anzeigen: 	 58 mm

Beschnittzugabe: 	 bei 1/1 Seite 3 mm umlaufend, bitte Schnittmarken anlegen

Bitte senden Sie uns Ihre Druckunter-
lagen möglichst elektronisch per E-Mail, 
als pdf, eps oder tif an:
kontakt@bagso-service.de 

Seite 4Mediadaten BAGSO-Nachrichten  n   Gültig ab 01. Oktober 2009



Für Fragen und weiterführende Informationen stehen wir 
Ihnen telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung:

BERATUNG & KONTAKT

Seite 5

Anzeigen-Annahme: 
    Telefon 02 28 / 55 52 55 0

Beratung
BAGSO Service GmbH
Bonngasse 10
53111 Bonn

Tel.: 02 28 / 55 52 55 0
kontakt@bagso-service.de
www.bagso-service.de

Herausgeber
BAGSO e.V.
Bonngasse 10
53111 Bonn

Tel.: 02 28 / 24 99 93-0
Fax: 02 28 / 24 99 93-20
kontakt@bagso.de
www.bagso.de
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  1. 	Allen Anzeigen- und Beilagenaufträgen liegen unsere Geschäfts-
bedingungen zugrunde. Sie gelten durch Auftragserteilungen als 
anerkannt. Abweichende Bedingungen des Auftraggebers, die wir 
nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbind-
lich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.

  2. 	Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Ver-
tragsabschluss abzuwickeln.

  3. 	Die in der Anzeigenpreisliste bezeichneten Nachlässe werden nur 
für die innerhalb eines Jahres in einer Druckschrift erscheinenden 
Anzeigen eines Werbungtreibenden gewährt. Die Frist beginnt 
mit dem Erscheinen der ersten Anzeige.

  4. 	Der Werbungtreibende hat rückwirkend Anspruch auf den sei-
ner tatsächlichen Abnahme von Anzeigen innerhalb Jahresfrist 
entsprechenden Nachlass, wenn er zu Beginn der Frist eine Ra-
battvereinbarung abgeschlossen hat, die aufgrund der Preisliste zu 
einem Nachlass von vornherein berechtigt.

  5. 	Für die Aufnahme von Anzeigen und Beilagen in bestimmten Aus-
gaben oder an bestimmten Plätzen wird keine Gewähr übernom-
men. Insbesondere wird kein Schadensersatz für nicht, für zu früh, 
für zu spät oder nicht richtig veröffentliche Anzeigen geleistet. 
Wenn Anzeigen oder Beilagen in Ausgaben übernommen werden, 
für die sie nicht bestellt sind, so ergeben sich daraus keinerlei For-
derungen, weder für den Besteller noch für den Herausgeber.

  6. 	Anzeigen, die auf Grund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als 
Anzeige erkennbar sind, werden als solche deutlich kenntlich ge-
macht.

  7. 	Die Annahme und Ablehnung von Anzeigen- und 
Beilagenaufträgen – auch einzelner Anzeigen im 
Rahmen eines Anzeigenabschlusses – liegt im frei-
en Ermessen des Herausgebers. Die gilt auch für 
Aufträge, die durch Vertreter entgegengenom-
men worden sind. Der Auftraggeber übernimmt 
dem Herausgeber gegenüber alle Kosten, die aus 
eventueller Gegendarstellung, z. B. bei Parteianzeigen, oder aus 
einem aus der Anzeige oder Beilage sich ergebenen Rechtsstreit 
entstehen. Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen bzw. fern-
mündlich veranlassten Änderungen und Abbestellungen oder bei 
Lieferung mangelhafter Unterlagen übernimmt der Herausgeber 
keine Haftung für die Richtigkeit der Wiedergabe. Beilagenaufträ-
ge sind für den Herausgeber erst nach Vorlage eines Musters der 
Beilage und deren Billigung bindend.

  8. 	Der Herausgeber gewährleistet die drucktechnisch übliche Wie-
dergabequalität der Anzeige. Die rechtzeitige Lieferung der Druck-
unterlagen für die Anzeige ist Sache des Auftraggebers. 

  9. 	Unterlagen werden nur auf Verlangen an die Auftraggeber zurück-
gesandt. Die Pflicht zu ihrer Aufbewahrung endet drei Monate 
nach Erscheinen der letzten Anzeige.

10.	 Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. 
Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der 
zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den Pro-
beabzug nicht bis zum jeweiligen Anzeigenschlusstermin zurück, 
so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt. 

11. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen in Höhe von 1 
v.H. über den banküblichen Zinsen sowie die Einziehungskosten 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (1/2)
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berechnet. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens 
wegen Bankkredits bleibt ausdrücklich vorbehalten. Der Heraus-
geber kann die weitere Ausführung des Auftrags bis zur Bezahlung 
zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung ver-
langen. 

12. 	Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem,  
unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige An-
spruch auf eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Aus-
maß in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt 
der Herausgeber eine ihm vom Auftraggeber gestellte angemes-
sene Nachfrist zum Erscheinen einer einwandfreien Ersatzanzei-
ge verstreichen, so hat der Auftragsgeber ein Rücktrittsrecht. 
Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus 
Verzug, aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei 
Vertragsabschluss und aus unerlaubter Handlung sind – auch bei 
telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen, es sei denn, sie 
beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herausgebers, 
seines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen. Wei-
tergehende Haftungen für den Herausgeber sind ausgeschlossen. 
Reklamationen müssen innerhalb 8 Tagen nach Eingang von Rech-
nung und Beleg geltend gemacht werden.

13. Bei marktüblicher Änderung der Anzeigen- und Beilagenpreise  
treten die neuen Bedingungen auch bei laufenden Aufträgen und 
Kalenderjahresabschlüssen sofort in Kraft, sofern nicht ausdrück-
lich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.

14.	 Werbungsmittler und Werbeagenturen (Anzeigenexpeditionen) 
sind verpflichtet, sich in ihren angebotenen Verträgen und Ab-
rechnungen mit ihren Auftraggebern (Werbungstreibenden) an 
die Listenpreise des Herausgebers zu halten. 

15.	 Für Sonderbeilagen bzw. Sonderseiten können 
vom Herausgeber besondere Preise festgesetzt 
werden. 

Erfüllungsort ist der Sitz des Herausgebers. Gerichts-
stand ist, soweit das Gesetz zwingend nichts anderes 
vorsieht, der Sitz des Herausgebers. Auch für Mahn-
verfahren sowie für den Fall, dass der Wohnsitz oder gewöhnliche 
Aufenthalt des Auftraggebers im Zeitpunkt der Klageerhebung unbe-
kannt ist, ist als Gerichtsstand der Sitz des Herausgebers vereinbart. 
Sofern neue gesetzliche Bestimmungen dies bedingen, werden wir 
unsere Geschäftsbedingungen diesen anpassen.
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